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	 Satzungen, Verordnungen 
und Bekanntmachungen der 
Landeshauptstadt Hannover

	X 17. Änderungssatzung der Satzung der 
Zusatzversorgungskasse der Stadt Hannover

§ 1
Änderung der Satzung

Die Satzung der Zusatzversorgungskasse der Stadt 
Hannover vom 12.09.2002, zuletzt geändert durch die 
16. Änderungssatzung vom 25. September 2020, wird 
wie folgt geändert:

1. 	 Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) 	 Die Angabe zu § 59c wird wie folgt gefasst:
	 „§59c Ratenweise Tilgung des Einmalbetra-

ges“
b)	 Die Angabe zu § 59d wird wie folgt gefasst:
	 „§ 59d Nachträgliche Neuberechnung von 

Einmalbetrag und ratenweiser Tilgung“
c) 	 Die Angabe § 59e wird wie folgt gefasst:
	 „§ 59e Finanzieller Ausgleich bei Personal-

übergang“
d) 	 Nach der Angabe zu § 59e werden folgende 

Angaben eingefügt:
	 „§ 59f Insolvenzsicherung bei ratenweiser Til-

gung“
	 „§ 59g Kosten der versicherungsmathemati-

schen Gutachten“
	 „§ 59h Durchführungsvorschriften“

2. 	 In § 2a wird das Wort „erlassen“ durch das Wort 
„beschließen“ ersetzt.

3. 	 § 5 wird wie folgt geändert:

a) 	 Folgender Absatz 7 wird angefügt:
(7) 	 1Die Sitzung kann anstatt in Präsenz in 

begründeten Ausnahmefällen, beispiels-
weise im Katastrophenfall, bei behörd-
lichen Bewegungs- oder Kontaktein-
schränkungen oder dringenden Angele-
genheiten auch als Ton- oder Ton- und 
Bildkonferenz (virtuelle Sitzung) abge-
halten werden. 2Die Entscheidung über 
die Art der Sitzung trifft der Vorsitzende. 
3Soweit sie als Präsenzsitzung durch-
geführt wird, kann ein Mitglied des Ver-
waltungsrates auch virtuell teilnehmen 
(hybride Sitzung), sofern es aus zwingen-
den Gründen an einer Teilnahme in Prä-
senz verhindert ist oder der Vorsitzende 
dies im begründeten Einzelfall zulässt. 

4Bei virtuellen oder hybriden Sitzungen 
gelten die zugeschalteten Sitzungsteil-
nehmer als anwesend. 5Sie haben sicher-
zustellen, dass die Vertraulichkeit der 
Beratung und Beschlussfassung gewahrt 
bleibt.

b) 	 Folgender Absatz 8 wird angefügt:
(8) 	 Die Geschäftsordnung des Verwaltungs-

rates kann weitere Einzelheiten regeln.

4. 	 In § 10 Absatz 2 Satz 2 wird nach den Wörtern 
„soweit sie auf“ das Wort „freiwilligen“ durch das 
Wort „arbeitnehmerfinanzierten“ ersetzt. Nach 
dem Wort „Beitragsleistungen“ werden die Wörter 
„Eigenbeteiligungen der Pflichtversicherten“ ein-
gefügt.

5. 	 § 12 wird wie folgt geändert:

a)	 In Absatz 2 Satz 1 Buchst. a werden nach den 
Wörtern „im Sinne des § 15a Absatz 1“ die 
Wörter „bzw. im Sinne des § 59b Absatz 2“ 
eingefügt.

b)	 In Absatz 2 Satz 2 wird nach der Angabe „§§ 
15 Absatz 5, 15a Absatz 2 bis 6“ die Angabe 
„bzw. § 59a Absatz 4 und § 59b Absatz 2 bis 
5“ eingefügt.

c) 	 In Absatz 3 Satz 1 werden nach den Wörtern 
„Ablauf eines“ das Wort „Deckungsabschnit-
tes“ durch die Wörter „mit dem Mitglied fest-
zulegenden Zeitraums“ ersetzt.

d) 	 In Absatz 3 Satz 3 werden nach den Wörtern 
„so ist auf den Ausgleichsbetrag nach §15a“ 
die Wörter „bzw. den Einmalbetrag nach § 
59b“ eingefügt.

6.	 In § 14 Absatz 7 wird die Angabe „§§ 59a bis 59c 
sowie §59e“ durch die Angabe „§§ 59a bis § 59d so-
wie §§ 59f bis 59h“ ersetzt.

7. 	 In § 15 Absatz 5 Satz 4 wird das Wort „vollen“ 
durch das Wort „vollendeten“ ersetzt.

8. 	 § 15a wird wie folgt geändert:

a) 	 In Absatz 1 Satz 3 werden nach dem Wort 
„Anwartschaften“ die Wörter „im Abrech-
nungsverband I“ eingefügt.

b) 	 In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort 
„erstellen“ die Wörter „und dem ausgeschie-
denen Mitglied auf schriftliches Verlangen 
zur Verfügung zu stellen“ eingefügt. Der bis-
herige Satz 2 wird gestrichen. Satz 3 wird zu 
Satz 2. Die Sätze 4 bis 7 werden die Sätze 3 
bis 6. In Satz 4 und Satz 5 werden jeweils nach 
„2018G“ die Wörter „mit kassenspezifischer 
Modifikation“ eingefügt.

c) 	 In Absatz 4 wird Satz 4 wie folgt gefasst:
	 „4Die Kasse stellt ihrerseits dem ausgeschie-

denen Mitglied auf schriftliches Verlangen 
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die der Barwertberechnung zugrundeliegen-
den Bestandsdaten der Versicherten und Be-
triebsrentenberechtigten zum Zwecke des 
Abgleichs zur Verfügung.“

d) 	 In Absatz 6 werden nach dem Wort „Berech-
nungsparametern,“ die Wörter „den Barwert-
faktorentabellen“ angefügt.

9. 	 § 15b wird wie folgt geändert:

a) 	 In Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „insbesonde-
re“ gestrichen und nach Buchst. c die Wörter 
„oder ein mit diesen in ihrer Sicherungsquali-
tät und Verwertbarkeit vergleichbares Siche-
rungsmittel.“ angefügt.

b) 	 In Absatz 2 Satz 3 wird das Wort „drei“ durch 
das Wort „sechs“ ersetzt.

c) 	 In Absatz 3 wird nach dem Wort „Auf“ das 
Wort „schriftliches“ eingefügt.

d) 	 In Absatz 5 Satz 1 wird nach dem Wort „Auf“ 
das Wort „schriftlichen“ eingefügt.

10. 	 In § 15c Satz 1 wird das Wort „anteiligen“ gestri-
chen.

11. 	 In § 15d werden die Wörter „für die Erstellung der 
Gutachten über die Barwertfaktorentabellen nach 
§ 15a Abs. 3 sowie“ gestrichen.

12. 	 § 23 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

	 „1Die Kasse ist berechtigt, zur Information der/des 
Versicherten über die Leistungen der freiwilligen 
Versicherung sowie für die Erstellung unverbind-
licher individueller Angebote zur freiwilligen Ver-
sicherung folgende Daten aus der Pflichtversiche-
rung zu verarbeiten: Namen, Vornamen, Adresse, 
Geburtsdatum, Geschlecht, Höhe des zusatzversor-
gungspflichtigen Entgelts, Versicherungsnummer 
der Pflichtversicherung sowie Name, Mitglieds-
nummer und Adresse des Mitglieds. 2Widerspricht 
die/der Versicherte in Textform gegenüber der Kas-
se der Verwendung nach Satz 1, dürfen diese per-
sonenbezogenen Daten nicht weiter für die Zwe-
cke nach Satz 1 verarbeitet werden.“

13. 	 § 45 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

	 Satz 2 wird wie folgt gefasst: „2Im Antrag sind alle 
für die Prüfung des Anspruchs auf Betriebsrente 
notwendigen Angaben zu machen und die erfor-
derlichen Nachweise beizufügen.“

14. 	 § 57 wird wird wie folgt geändert:

	 In Satz 1 werden nach dem Wort „Fehlbeträgen“ 
die Wörter „bei den durch Zusatzbeiträge finanzier-
ten Anrechten in der Pflichtversicherung (Abrech-
nungsverband I),“ eingefügt und das Wort „kapital-
gedeckten“ gestrichen.

15. 	 In § 58 Absatz 2 werden nach den Wörtern „wird 
jeweils“ die Wörter „für jeden Abrechnungsver-
band getrennt“ eingefügt.

16. 	 In § 59 Absatz 1 werden die Wörter „Weist die versi-
cherungstechnische“ durch die Wörter „Ergibt sich 
auf der Grundlage der versicherungstechnischen“ 
ersetzt und nach dem Wort „(Jahresfehlbetrag)“ die 
Wörter „oder eine bilanzielle Unterdeckung (bilan-
zieller Fehlbetrag) aus“ gestrichen und nach dem 
Wort „Überschussbeteiligung“ das Wort „und“ ein-
gefügt.

17. 	 § 59a wird wie folgt gefasst:

„(1) 	 1Die Rechnungsgrundlagen zur Ermittlung 
des Finanzbedarfs (§ 60a) werden zugunsten 
der Mitglieder auf Grundlage bester Schätz-
werte und damit ohne zusätzliche Sicher-
heiten betimmt. 2Dem daraus resultierenden 
Unterfinanzierungsrisiko wird bei fortbeste-
hender Mitgliedschaft im Abrechnungsver-
band II durch Maßnahmen nach § 60a Absatz 
2, § 59 Absatz 2 begegnet. 3Scheidet ein Mit-
glied hingegen aus, kann es in Zukunft nicht 
mehr zum Ausgleich einer Unterfinanzierung 
im Abrechnungsverband II herangezogen 
werden, so dass zusätzliche Sicherheiten zu 
berücksichtigen sind. 4Folglich hat das aus-
geschiedene Mitglied an die Kasse für die auf 
ihr lastenden Verpflichtungen, die dem aus-
geschiedenen Mitglied zuzurechnen sind, 
einen finanziellen Ausgleich nach Maßgabe 
der nachfolgenden Regelungen zu erbrin-
gen.

(2) 	 1Der finanzielle Ausgleich ist entweder in 
Form des Einmalbetrags (§ 59b) oder durch 
ratenweise Tilgung (§ 59c) zu leisten. 2Das 
ausgeschiedene Mitglied kann sich beim Ein-
malbetrag oder der ratenweisen Tilgung auch 
für die nachträgliche Neuberechnung (§59d) 
entscheiden. 3Die Berechnung des Einmal-
betrags sowie der Tilgungsraten für die Til-
gungszeiträume erfolgen durch ein versiche-
rungsmathematisches Gutachten des Verant-
wortlichen Aktuars, dem die maßgeblichen 
Barwertfaktorentabellen nach § 59b Absatz 4 
Satz 1 beigefügt sind. 4Die für die Ermittlung 
des finanziellen Ausgleichs erforderlichen 
Bestandsdaten übermittelt die Kasse an den 
Verantwortlichen Aktuar. 5Sofern die für die 
Berechnung erforderlichen Daten nach § 13 
Absatz 3 und 6 noch nicht vorliegen, hat das 
ausgeschiedene Mitglied diese der Kasse un-
verzüglich zu übermitteln. 6Die Kasse stellt 
dem ausgeschiedenen Mitglied ihrerseits 
auf in Schriftform mitgeteiltes Verlangen die 
der Barwertberechnung zugrundeliegenden 
Bestandsdaten der Versicherten und Be-
triebsrentenberechtigten zum Zwecke des 
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Abgleichs zur Verfügung. 7Kommt das ausge-
schiedene Mitglied seiner Verpflichtung aus 
Satz 5 trotz Aufforderung und nachfolgender 
Mahnung nicht oder nicht umfassend nach, 
kann die Kasse das versicherungsmathema-
tische Gutachten nach § 59a Absatz 2 Satz 3 
auf Grundlage der bei der Kasse bereits vor-
liegenden und vom Verantwortlichen Aktuar 
auf den Zeitpunkt der Beendigung der Mit-
gliedschaft anzupassenden Bestandsdaten 
beauftragen.

(3) 	 1Die Kasse übermittelt dem ausgeschiede-
nen Mitglied das Gutachten und fordert 
es schriftlich auf, sich bis spätestens sechs 
Monate nach dessen Zugang für eine Form 
des Ausgleichs nach Absatz 2 Satz 1 zu ent-
scheiden. 2Geht der Kasse innerhalb der Frist 
keine Entscheidung zu, gilt dies als Wahl 
des Einmalbetrags ohne die Möglichkeit der 
nachträglichen Neuberechnung. 3Wählt das 
ausgeschiedene Mitglied die ratenweise Til-
gung, geht der Kasse jedoch innerhalb der 
Frist keine Entscheidung über den konkreten 
Tilgungszeitraum zu, gilt ein Zeitraum von 
20 Jahren als gewählt. 4Das ausgeschiedene 
Mitglied hat innerhalb der Frist auch schrift-
lich mitzuteilen, ob es die nachträgliche Neu-
berechnung nach § 59d wählt und hierbei 
anzugeben, für welchen Zeitraum die Neu-
berechnung erfolgen soll. 5Unterbleibt die 
Angabe des Zeitraums, gilt auch insoweit ein 
Zeitraum von 20 Jahren als gewählt. 6Die Kas-
se wird das ausgeschiedene Mitglied mit der 
Aufforderung nach Satz 1 auf die Rechtsfol-
gen nach Satz 2, 3 und 5 hinweisen.

(4)  	 1Mit Übersendung des Gutachtens nach Ab-
satz 2 Satz 3 fordert die Kasse den sich aus 
dem Gutachten ergebenden Einmalbetrag 
bei dem ausgeschiedenen Mitglied für den 
Fall an, dass es innerhalb der Frist nach Ab-
satz 3 Satz 1 nicht die ratenweise Tilgung 
wählt. 2Der Betrag ist dann spätestens nach 
Ablauf von sechs Monaten nach Zugang der 
Mitteilung gemäß Absatz 3 Satz 1 zu zahlen.

(5) 	 1Zur Abschätzung der wirtschaftlichen Fol-
gen im Falle eines künftigen Ausscheidens 
ist das Mitglied jederzeit berechtigt, sich den 
zu einem von ihm bestimmten Stichtag vor-
aussichtlich zu zahlenden Einmalbetrag nach 
§ 59b und die prognostizierten Beträge nach 
§ 59c Absatz 1 errechnen zu lassen. 2Die für 
die Berechnung erforderlichen Bestands-
daten werden von der Kasse an den Verant-
wortlichen Aktuar übermittelt.

(6) 	 1Ist das ausgeschiedene Mitglied durch ei-
ne Ausgliederung ganz oder teilweise aus 
einem anderen Mitglied des Abrechnungs-
verbandes II hervorgegangen, sind ihm 
auch Ansprüche und Anwartschaften auf-

grund früherer Pflichtversicherungen über 
das ausgliedernde Mitglied zuzurechnen. 
2Kann nicht festgestellt werden, welche der 
bei dem ausgliedernden Mitglied entstan-
denen Ansprüche und Anwartschaften dem 
ausgegliederten Bereich zuzuordnen sind, 
werden diese dem durch Ausgliederung 
entstandenen Mitglied in dem Verhältnis zu-
gerechnet, das dem Verhältnis der Zahl der 
ausgegliederten Beschäftigten zur Gesamt-
zahl der Beschäftigten entspricht, die am Tag 
vor der Ausgliederung über das ausgliedern-
de Mitglied pflichtversichert waren. 3Für die 
Höhe der Ansprüche und Anwartschaften 
nach Satz 2 kann die Kasse Durchschnitts-
beträge errechnen. 4Die hinzuzurechnenden 
Verpflichtungen nach Satz 2 vermindern sich 
um jeweils ein Zwanzigstel für je zwölf der in 
der Zeit zwischen dem Beginn und dem Ende 
der Mitgliedschaft im Abrechnungsverband 
II zurückgelegten vollendeten Monate. 5Die 
Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend, wenn ein 
Mitglied Pflichtversicherte von einem ande-
ren Mitglied des Abrechnungsverbandes II im 
Wege der Ausgliederung übernommen hat.

(7)	 Der finanzielle Ausgleich vermindert sich an-
teilig, soweit Pflichtversicherungen der Be-
schäftigten des ausgeschiedenen Mitglieds, 
die in den 36 Monaten vor dem Ausscheiden 
durchgehend oder zeitweise bestanden ha-
ben, spätestens drei Monate nach ihrer Been-
digung über ein anderes Mitglied oder meh-
rere andere Mitglieder, auf das oder auf die 
die Aufgaben des früheren Mitglieds überge-
gangen sind (aufnehmende Mitglieder), im 
Abrechnungsverband II fortgesetzt werden.“

18. 	 § 59b wird wie folgt geändert:

a) 	 In Absatz 2 wird dem Satz 2 folgender Satz 3 
angefügt:

	 „3Ansprüche und Anwartschaften im Sinne 
des Satz 1 von Betriebsrentenberechtigten 
und Versicherten bereits zuvor aus dem Ab-
rechnungsverband II ausgeschiedener Mit-
glieder, sowie die auf diese entfallenden 
Anteile des anrechenbaren Vermögens des 
Abrechnungsverbandes II, bleiben bei der 
Ermittlung des Gesamtverpflichtungsbar-
wertes und des anrechenbaren Vermögens 
unberücksichtigt.“

b) 	 In Absatz 4 wird Satz 1 wie folgt gefasst:
	 „Die Barwertfaktorentabellen sind vom Ver-

antwortlichen Aktuar jährlich für das Folge-
jahr nach den anerkannten Regeln der Ver-
sicherungsmathematik zu erstellen und dem 
ausgeschiedenen Mitglied auf schriftliches 
Verlangen zur Verfügung zu stellen.“ Satz 2 
wird gestrichen. Die Sätze 3 bis 8 werden zu 
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den Sätzen 2 bis 7. In Satz 4 und Satz 5 wer-
den jeweils „2005G“ durch die Wörter „2018G 
mit kassenspezifischer Modifikation“ ersetzt.

c) 	 Die Absätze 5 und 6 werden gestrichen.

19. 	 § 59c wird wie folgt gefasst:

	 „§ 59c Ratenweise Tilgung des Einmalbetrages

(1) 	 Entscheidet sich das ausgeschiedene Mit-
glied nach § 59a Absatz 2 Satz 1 für die raten-
weise Tilgung des Einmalbetrages, hat es den 
Einmalbetrag nach § 59b zuzüglich einer Ver-
zinsung in Höhe des bei Ausscheiden gelten-
den Zinssatzes gemäß § 59b Absatz 4 Satz 4 
in maximal 20 gleichen Jahresraten zu tilgen.

(2) 	 1Die erste Jahresrate ist mit Ablauf der Frist 
nach § 59a Absatz 3 Satz 1 zur Zahlung fäl-
lig; die weiteren Jahresraten sind jeweils vor-
schüssig ein Jahr nach der jeweils zuvor fällig 
gewordenen Rate zu bezahlen und werden 
von der Kasse per Mitteilung in Schriftform 
angefordert. 2Auf schriftlichen Antrag des 
ausgeschiedenen Mitglieds oder soweit es 
mehr als drei Monate mit den Tilgungsraten 
in Verzug ist, ist die ratenweise Tilgung vor-
zeitig zu beenden. 3Die noch ausstehenden 
Tilgungsraten werden als Einmalbetrag ab-
züglich der auf die ausstehenden Tilgungs-
raten entfallenen Verzinsung sofort fällig und 
sind an die Kasse innerhalb eines Monats zu 
zahlen. 4Das ausgeschiedene Mitglied kann 
jeweils zum Ende eines Geschäftsjahres ver-
langen, dass der Umfang einer Insolvenzsi-
cherung nach § 59f Absatz 1 auf den Betrag 
der Restschuld beschränkt wird.

(3) 	 § 13 Absatz 4 Satz 2 Nummer 2 Buchst. c und 
Nummer 3 Buchst. a, b, und e gelten für das 
ausgeschiedene Mitglied entsprechend, so-
lange bis der finanzielle Ausgleich vollstän-
dig erbracht ist.“

20. 	 § 59d wird wie folgt gefasst:

	 „§ 59d Nachträgliche Neuberechnung von Einmal-
betrag und ratenweiser Tilgung

(1) 	 1Wählt das ausgeschiedene Mitglied die 
nachträgliche Neuberechnung des Einmal-
betrages nach § 59b oder der ratenweisen 
Tilgung nach § 59c, können sowohl das aus-
geschiedene Mitglied als auch die Kasse 
innerhalb des Neuberechnungszeitraums 
nach Absatz 2 nach jeweils fünf Jahren (Neu-
berechnungsstichtag) durch schriftliche Er-
klärung einen Monat vor dem Neuberech-
nungsstichtag verlangen, dass der gezahlte 
Einmalbetrag auf Grundlage der dann gemäß 
§ 59b maßgebenden Berechnungsparameter 

neu berechnet wird. 2Dafür ist der Verpflich-
tungsbarwert unter Berücksichtigung der 
Bestandsentwicklung des ausgeschiede-
nen Mitglieds zum Neuberechnungsstich-
tag neu zu berechnen. 3Im Anschluss ist ein 
Vergleichswert dadurch zu ermitteln, dass 
der bisher zugrunde gelegte Verpflichtungs-
barwert um die seitdem erzielte jährliche 
Nettoverzinsung im Abrechnungsverband II 
erhöht und um die für das ausgeschiedene 
Mitglied seitdem erbrachten Rentenzahlun-
gen zuzüglich einer auf sie entfallenden Ver-
waltungskostenpauschale von 2 v.H. sowie 
die für Überleitungen geleisteten Barwert-
zahlungen vermindert wird. 4Bei einer raten-
weisen Tilgung nach §59c ist der Vergleichs-
wert nach Maßgabe der Durchführungsvor-
schriften nach § 59h unter Berücksichtigung 
der bis zum Neuberechnungsstichtag geleis-
teten Tilgungsraten zu ermitteln.

(2) 	 Der Zeitraum, in dem Neuberechnungen 
verlangt werden können (Neuberechnungs-
zeitraum), umfasst maximal 20 Jahre und 
beginnt mit dem in § 59a Absatz 3 Satz 1 ge-
nannten Zeitpunkt.

(3) 	 1Ist im Falle des Einmalbetrages der neu er-
mittelte Verpflichtungsbarwert geringer als 
der Vergleichswert, hat die Kasse dem aus-
geschiedenen Mitglied den Differenzbetrag 
zu erstatten; im umgekehrten Fall ist das aus-
geschiedene Mitglied verpflichtet, den Diffe-
renzbetrag an die Kasse zu zahlen. 2Die Zah-
lung nach Satz 1 hat innerhalb eines Monats 
nach Zugang der nachträglichen Neuberech-
nung beim ausgeschiedenen Mitglied zu er-
folgen. 3Im Falle der ratenweisen Tilgung ist 
die Höhe der Tilgungsraten mit Wirkung ab 
dem Ersten des Monats, der dem jeweiligen 
Neuberechnungsstichtag folgt, unter Berück-
sichtigung des Differenzbetrages für den ver-
bleibenden Tilgungszeitraum nach § 59c neu 
festzusetzen.

(4) 	 Zum Ablauf des Neuberechnungszeitraums 
ist von der Kasse eine Schlussrechnung ent-
sprechend den Regelungen des Absatz 1 für 
das ausgeschiedene Mitglied in Schriftform 
zu erstellen; die in ihr ausgewiesene Schluss-
zahlung der Kasse oder des ausgeschiedenen 
Mitglieds ist innerhalb eines Monats nach Zu-
gang der Mitteilung über die Höhe des Betra-
ges in einer Summe zu leisten.“

21. 	 § 59e wird wie folgt gefasst:

	 „§ 59e Finanzieller Ausgleich bei Personalübergang

	 1Werden von einem Mitglied im Abrechnungsver-
band II Arbeitsverhältnisse auf einen Arbeitgeber, 
der dort nicht Mitglied ist, übertragen oder auf-
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grund einer zwischen dem Mitglied und dem an-
deren Arbeitgeber geschlossenen Vereinbarung 
von diesem Arbeitgeber Arbeitsverhältnisse mit 
ausgeschiedenen Pflichtversicherten des Mitglieds 
begründet, so ist das Mitglied verpflichtet, für die 
ausgeschiedenen Pflichtversicherten und die dem 
übertragenen Bestand zuzuordnenden Ansprüche 
und Anwartschaften einen finanziellen Ausgleich 
nach §§ 59b, 59c oder 59d zu zahlen. 2Kann nicht 
festgestellt werden, welche Ansprüche und An-
wartschaften dem übertragenen Bestand zuzuord-
nen sind, so gilt § 12 Absatz 5 Satz 4 entsprechend. 
3Satz 1 gilt nicht, wenn der andere Arbeitgeber eine 
Vereinbarung nach § 12 Absatz 5 geschlossen hat.“

22. 	 Nach § 59e wird folgender §59f angefügt:

	 „§ 59f Insolvenzsicherung bei ratenweiser Tilgung

(1)	 1Insolvenzfähige Mitglieder können die ra-
tenweise Tilgung des Einmalbetrages nach § 
59c Absatz 1 nur wählen, wenn sie bis zu dem 
in § 59a Absatz 3 Satz 1 genannten Zeitpunkt 
ein Sicherungsmittel in Höhe des Einmalbe-
trags nach § 59b zuzüglich der in § 59b Ab-
satz 4 Satz 4 geregelten Verzinsung beibrin-
gen (Sicherungsbetrag). ²Sicherungsmittel 
sind
a) 	 eine unwiderrufliche Verpflichtungser-

klärung einer oder mehrerer juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts, deren 
Insolvenzfähigkeit durch Gesetz ausge-
schlossen ist,

b) 	 eine unwiderrufliche Deckungszusage 
eines im Inland zum Geschäftsbetrieb 
zugelassenen Versicherungsunterneh-
mens oder

c) 	 eine selbstschuldnerische Bankbürg-
schaft eines im Inland zum Geschäfts-
betrieb zugelassenen und mit einer Insti-
tutssicherung versehenen Kreditinstituts 
oder ein mit diesen in ihrer Sicherungs-
qualität und Verwertbarkeit vergleich-
bares Sicherungsmittel. 3Wenn während 
der ratenweisen Tilgung nach § 59c Ab-
satz 1 Insolvenzfähigkeit eintritt, hat das 
ausgeschiedene Mitglied binnen sechs 
Monaten ab dem Eintritt der Insolvenz-
fähigkeit eine Satz 1 und 2 entsprechen-
de Absicherung in Höhe des gemäß § 
59b berechneten finanziellen Ausgleichs 
oder, soweit eine Neuberechnung ge-
mäß § 59d zu dem späteren Zeitpunkt 
erfolgt ist, des neu berechneten finan-
ziellen Ausgleichs beizubringen. 4Wird 
die Absicherung nicht vorgelegt, ist die 
Kasse berechtigt, den sich zu diesem 
Zeitpunkt ergebenden Einmalbetrag 
nach § 59b zu verlangen. 5Er ist vom aus-

geschiedenen Mitglied nach Zugang der 
schriftlichen Mitteilung über die Forde-
rung mit sofortiger Fälligkeit an die Kas-
se zu zahlen.

(2) 	 1Soweit eine Neuberechnung nach § 59d 
Absatz 1 vorgenommen wurde, ist der Si-
cherungsbetrag unter Berücksichtigung der 
bereits gezahlten Raten jeweils auf den neu 
ermittelten Betrag anzupassen. 2Das ausge-
schiedene Mitglied kann jeweils zum Ende 
eines Geschäftsjahres verlangen, dass der 
Sicherungsbetrag auf den Betrag der Rest-
schuld zum Ende des nachfolgenden Ge-
schäftsjahres zuzüglich der in diesem Jahr 
fälligen Jahresrate beschränkt wird.

23. 	 Nach § 59f wird folgender § 59g eingefügt:

	 „§ 59g Kosten der versicherungsmathematischen 
Gutachten

	 Die Kosten der versicherungsmathematischen Gut-
achten nach §§ 59a bis 59e hat das ausgeschiede-
ne Mitglied bzw. das Mitglied zu tragen; die Kosten 
des Gutachtens einer durch die Kasse veranlassten 
Neuberechnung gemäß § 59e Absatz 1 Satz 1 trägt 
die Kasse.“

24. 	 Nach § 59g wird folgender § 59h eingefügt:

	 „§ 59h Durchführungsvorschriften
	 Weitere Festlegungen zu sämtlichen Berechnungs-

parametern sowie der Berechnungsmethode

	 a) 	 des Einmalbetrags (§ 59b),
	 b) 	 der ratenweisen Tilgung (§ 59c) und
	 c) 	 der nachträglichen Neuberechnung (§ 59d)

	 regeln die als Anhang zu dieser Satzung beschlos-
senen Durchführungsvorschriften zu §§ 15 ff., 59a 
ff. abschließend.“

25. 	 § 60 wird wie folgt geändert:

a)	 In Absatz 2 Satz 1 werden nach den Wörtern 
„gedeckt wird, ist“ die Wörter „nach den an-
erkannten Regeln der Versicherungsmathe-
matik“ eingefügt.

b) 	 In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „Die 
für den Deckungsabschnitt maßgeblichen 
Berechnungsparameter, die“ durch die Wör-
ter „Die Berechnungsparameter für den De-
ckungsabschnitt, deren Annahmen“ ersetzt 
und das Wort „technischen“ wird durch das 
Wort „versicherungstechnischen“ ersetzt.

c) 	 In Absatz 3 Satz 2 wird das Wort „insbesonde-
re“ gestrichen und das Wort „Berechnungs-
parameter“ wird durch das Wort „Rechnungs-
grundlagen“ ersetzt.
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d) 	 Absatz 4 wird wie folgt neu gefasst:
	 „Nach spätestens fünf Jahren ist der Finanz-

bedarf zu überprüfen (periodische Überprü-
fung) und über den Finanzierungssatz gemäß 
Absatz 2 auf Grundlage eines Vorschlags des 
Verantwortlichen Aktuars erneut durch den 
Verwaltungsrat zu beschließen.“

e) 	 Absatz 5 wird wie folgt neu gefasst:
„(5)	 1Im Rahmen der periodischen Überprü-

fung des Finanzbedarfs gemäß Absatz 
4 sowie der jährlichen Überprüfung der 
Finanzlage der Kasse gemäß § 7 Absatz 
1 hat der Verantwortliche Aktuar eine 
Einschätzung darüber abzugeben, ob 
und inwieweit die tatsächliche und zu-
künftig zu erwartende Entwicklung der 
Annahmen zu den Berechnungspara-
metern, denjenigen des versicherungs-
technischen Geschäftsplans entspricht. 
2Wenn der Verantwortliche Aktuar fest-
stellt, dass sich die Annahmen, die den 
maßgeblichen Berechnungsparametern 
für die Ermittlung des Finanzbedarfs 
zugrunde lagen, geändert haben, hat 
er darzulegen, welche Änderung der 
Annahmen zu den Berechnungspara-
metern er im Hinblick auf die erwarte-
ten Entwicklungen für erforderlich hält. 
3Hierzu hat der Verantwortliche Aktuar 
unter Berücksichtigung der Bestimmun-
gen des Absatzes 2 Satz 1 die Auswirkun-
gen auf den Finanzierungssatz zu be-
schreiben. 4Kommt der Verantwortliche 
Aktuar zu der Einschätzung, dass sich der 
Finanzbedarf anders entwickelt, als an-
genommen, hat er geeignete Maßnah-
men vorzuschlagen, auf deren Grund-
lage der Verwaltungsrat entscheidet. 
5Soweit eine Anpassung der Annahmen 
erfolgt, ist auch der versicherungstech-
nische Geschäftsplan entsprechend zu 
ändern.“

26. 	 § 60a wird wie folgt geändert:

a) 	 Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst:
„(1)	 1Der Pflichtbeitragssatz im Abrech-

nungsverband II ist nach den anerkann-
ten Regeln der Versicherungsmathema-
tik auf Vorschlag des Verantwortlichen 
Aktuars so festzusetzen, dass die zu ent-
richtenden Beiträge zusammen mit dem 
vorhandenen Vermögen und den sons-
tigen zu erwartenden Einnahmen des 
Abrechnungsverbandes voraussichtlich 
ausreichen, um die satzungs und be-
triebsrentenrechtlichen Leistungsver-
pflichtungen aus den Anwartschaften 
und Ansprüchen dauerhaft erfüllen zu 

können. 2Die Berechnungsparameter, 
deren Annahmen sich im Zeitablauf än-
dern können, sind auf der Grundlage 
bester Schätzwerte zu bestimmen und 
zusammen mit der Berechnungsmetho-
de zur Bestimmung des Pflichtbeitrags-
satzes im versicherungstechnischen Ge-
schäftsplan niederzulegen. 3Die Berech-
nungsparameter umfassen die erwartete 
Nettoverzinsung des Vermögens, den 
bei der Berechnung des Finanzierungs-
grades in der Deckungsrückstellung 
zugrunde gelegten Rechnungszins, die 
biometrischen Rechnungsgrundlagen, 
Annahmen zur voraussichtlichen Ent-
wicklung des Versichertenbestandes 
und der zusatzversorgungspflichtigen 
Entgelte sowie Annahmen zum Renten-
eintrittsalter und zu den künftigen Ver-
waltungskosten.“

b) 	 In Absatz 2 Satz 1 werden nach den Wörtern 
„Grundlage der“ die Wörter „aktuellen Pflicht-
beiträge und der künftig erwarteten Über-
schüsse“ durch die Wörter „Annahmen nach 
Absatz 1 Satz 3“, sowie nach dem Wort „vor-
zuschlagen,“ die Wörter „über die der Verwal-
tungsrat entscheidet“ durch die Wörter „auf 
deren Grundlage der Verwaltungsausrat ent-
scheidet“ ersetzt.

c) 	 Absatz 4 wird gestrichen

27. 	 In § 62 Absatz 4 Satz 2 wird das Wort „Zusatzver-
sorgungseinrichtung“ durch das Wort „Kasse“ er-
setzt.

28. 	 In § 63 Absatz 3 Satz 3 wird nach den Wörtern „Bei 
der Ermittlung der“ das Wort „fiktiven“eingefügt.

29. 	 In § 64 Absatz 1 Satz 3 wird das Wort „technischen“ 
durch das Wort „versicherungstechnischen“ er-
setzt.

30. 	 § 79 Übergangsregelungen zu §§ 15 bis 15b

a) 	 Die Überschrift wird in „§ 79 Übergangsrege-
lungen zu §§15 bis 15d“ geändert.

b) 	 In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „§§15 bis 
15b und § 15d“ durch die Angabe „§§ 15 bis 
15d“ ersetzt.

c) 	 In Absatz 1 Buchst. b wird der Satz 2 gestri-
chen.

d) 	 In Absatz 1 Buchst. b wird der bisherige Satz 3 
mit der der Änderung, dass die Angabe „nach 
Satz 1 und 2“ gestrichen wird zum neuen 
Satz 2.

e) 	 In Absatz 1 Buchst. b wird der bisherige Satz 
4 als neuer Satz 3 wie folgt gefasst: „3Der Aus-
gleichsbetrag ist innerhalb von sechs Mo-
naten nach Zugang der schriftlichen Forde-
rungsmitteilung der Kasse vom ausgeschie-
denen Mitglied zu bezahlen.“.
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f) 	 In Absatz 1 Buchst. c Doppelbuchstabe bb 
werden nach den Wörtern „Ausgleichsbe-
trag erzielten“ die Wörter „laufenden Durch-
schnittsverzinsung“ durch die Wörter „jährli-
chen Nettoverzinsung“ ersetzt.

§ 2
Inkrafttreten

Diese Satzungsänderung tritt mit Wirkung vom 28. April 
2023 in Kraft.

Hannover, den 28. April 2023

Stadt Hannover
Oberbürgermeister

Onay

Vorstehende Satzung wird hiermit bekannt gemacht.

Hannover, den 28. April 2023

Stadt Hannover
Oberbürgermeister

Onay

– – –

	X Luftreinhalteplan Hannover 2023

Die Landeshauptstadt Hannover plant, den Luftrein-
haltplan Hannover fortzuschreiben. Der Entwurf des 
Luftreinhalteplans Hannover 2023 liegt öffentlich aus 
und steht im Serviceportal der Stadt Hannover unter 
https://serviceportal.hannover-stadt.de/bekanntma-
chungen sowie auf www.hannover.de zur Ansicht zur 
Verfügung. In Papierform kann der Luftreinhalteplan 
beim Fachbereich Umwelt und Stadtgrün, Arndtstraße 
1, in Raum 6.32 von Montag bis Freitag in der Zeit von 8 
bis 16 Uhr nach telefonischer Terminvereinbarung ein-
gesehen werden. Bis zum 4. September 2023 besteht 
die Möglichkeit, Stellungnahmen einzureichen. Die-
se können per Post an den Bereich Umweltschutz, SG 
67.10, Arndtstraße 1, 30167 Hannover oder per E-Mail 
an 67.10@hannover-stadt.de geschickt werden.
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